
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 46 (1930)

Heft: 29

Artikel: Zum Anwesen der Nachlassverträge

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-577036

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-577036
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«t, 29
342 SüßfW. tfttoetj. fxntbfti.'äettmta („SRefjterMatn

Gegründet 1866

Telephon 33,763

Telegr.: Ledergut
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©ptele fielen nid^t bte ^ntereffen btefer ober jener ©ruppe,
fonbern es geht um baS ©anje, um bie ©rhal»
tung unferer BolfSmtrtfdhaft.

@8 etfd^eint notmenbig, btefe Satfacfien fdfjarf ju be>

leuchten, bamit unfer 23olf bie Umfiänbe erfennt unb
ftch barnach eingellt.

$n biefer fritifchen Soge fommt ber bteSjährigen
„ffiehwetjermoehe" eine ganj befonbere Bebeutung ju.
3fn menigen Sagen roetben in taufenben non ®df)au«
fenftern bte unter bem @<hut> beS ®chroeijerwothe<Pa»
tateS auSgegeüten ißrübufte Seouls ablegen non ber
SetgungSfähigfeit ber fdjraet&erifdjen fßrobuftion unb nic^t
weniger oon ber fotibarifc^en ©egnnung ber ©efdjjäftS«
Inhaber, meiere ber Dffentlidjfelt währenb jwet 2Bocf)en
elnheimifdhe ©rjeugniffe in guter Dualttät unb in ret<h=

faltiger 2luSwahl nor SHugen führen.
©te Berangaltung roiU allen Bolfsfretfen bie tief»

gretfenbe mirifd&aftlidjje ignteregenoergechtung tn ©rinne«

rung rufen. @te oerblent bie nolle Beachtung ber ge»

famten Beoölferung. ®le möge baju beitragen, in einem
Qfeben ba§ roirtfdhaftltche BerantwortltchfettSgefühl ju
gärfen unb ba8 SBort „@l>ret unb förbert ein«
heimifdheS Schaffen" in bie Sat umjufefcen.

©chwei}erwoehe Berbanb.

3nm ItnmeTen Der 3tath(nBuerträge.
©aS heutige, fchroetjerifche SdhulbbetretbungSgefefc

battert aus bem $ahre 1889. ©amalS mürben audj bie
Begintmungen über ben Badhlagoertrag oeretnheitltcht.
®te gelten noch beute mit unwefentltehen 3Robigfationen,
fo mte fie im Qahre 1889 aufgegellt mürben. Seither
finb ïaum mehr al8 40 3ahre oetfloffen ; aber btefe 40
^afyre haben bie SBelt mefentlidh umgeftaltet. ©amalS
fpradh man tn bewegten SBorten über ben ©dhulbner,
ber ohne jegliches Berfehulben tn Bot geraten fei unb
bem man bte SRedhtSwohltat beS BachlagoertrageS ju«
îommen laffen müffe. ©ojialeS ©mpgnben hat btefe Be=

gimmungen biïttert. jahrelang hat man aus ber gefefc»

liehen Regelung feine Stachteile gefpürt. Badhlagoerträge
waren feiten unb gewöhnlich ging es auch mit rechten
©Ingen ju. ©ann fam ber Krteg mit fetner Umwertung
aller ©Inge, mit feinem ttefgretfenben ©ingug auf baS

gefamte SBirtfchaftSleben, namentlich auch mit fetner tief«
gehenben SBitfung auf ©efcijäftSmoral unb «Sitte. $n
ber BachfrtegSjeit ift bte 3«hl ber Bachlagoerträge la»

wlnenartig angefttegen. Pöfclteh erfannten einige ®chlau»
meter, bag man oermittelg beS BachlagoertrageS auf
eine relatio bequeme 2lrt unb Sßetfe bte ©chulben ab»

fchütteln fann. SJlan fdjjlog Badfjlagüerträge ab ju 30 %
Badhlagbioibenbe, 25, 20 % unb fchlleglleh gtng man
fröhlich hinunter auf 10 unb 5 %. Boch nor einigen
Sagen ift unfereS SCBiffenS ein Badhlagoertrag juganbe
gefommen mit einer Bacfgagbioibenbe non 10 %.

3n fjanbelS» unb Qnbugrlefreifen hat man fett lan»

gern nach einet Abhilfe gegen berartige 2luSwüchfe beS

BachlagoertragSwefenS gefudht. 9Jlan hat ^oftulate für etne
©efefceSreoigon aufgegellt. ©tefe ^ßoftulate, fo wichtig fie
fetn mögen, werben wohl aber noch lange auf ihre 33er»

mitflichung warten müffen. ©aS @ibgenöffif<he Quftij«

Leder-Riemen

Balete-Rldmen

Teohn^Leder

4342

bepartement ifi jurjelt berart mit neuen ©efefegebungs,
arbeiten (©trafgefeg, Dbllgationenrecht) überhäuft, bajj

oon biefer Stelle aus wohl faum bte Önttiatioe ergriffen
werben wirb. SBir halten auch bafür, bag auf bem SBege

ber ©efefcgebung bte heutigen .gugänbe im Bathlafjoet«
fahren faum gebeffert werben fönnen. fiter fann einjig

helfen etne neue SRentalität ber ©laubiger.
3n ©eutfshlanb foHen bte ®eibeninbuftrleiten übet'

etngefommen fetn, feinem Badfgagoettrag mehr unter

50 % jujugimmen. ©tefer Sßeg, ben btefe ®eibeninbtn

ftrteüen eingefdhlagen haben, ift ftdfjerllch ber beftc. la#
fonte SRachlagoertrögen, bte eine ©ioibenbe oon toentgec

als 50 % oorfehen, grunbfätgich bie 3ugimmung oer»

wetgern. ©er ©laubiger rechnet immer tn ber SDBeife,

bag er fich fagt, lieber ein paar granfen als gar nichts,

©tefe SBentalltät hat bann bajugeführt, bag ber Sftadj-

lagfcgulbner überhaupt fetn Angebot mehr als ju nie-

brig fanb. ©er Badfjtagfchulbner fagt geh ganj einfach,

meine ©läubiger haben etne fpetbenangft oor meinem

KonfurS. Bon biefer fjetbenangg mug ich fo
möglidh progtteren unb beShalb fommen bann Angebote

oon 10 unb 15 ®/o ïtachlagbioibenbe. SBenn bte @lüti'

biger angngen, grunbfähß«h 9ia«hlagoerträge unter 50 %

ju oerwerfen, fo wäre baS StachlagoertragSwefen fidher»

ltdh tn ein paar fahren wefentlidh faniert. ©te Seh""''
net würben geh.in ganj anbetet SDBeife angrengen, um

jur fRedhtSwohltat eines ÜRachlagoertrageS ju fommen

als heule» ba baS ganje 33erfahren oft etner unmürbigen
Äomöbie gleicht, ©er iöorfdhlag ber beutfdfjen Seiben-

tnbugrteüen hat gcherlich otei für getj. 3luch bie „Schwei'

jetifdhe ÇanbelSbôrfe" hat ben SSorfchlag aufgenommen
unb ihn ihren Sefern empfohlen. SBir möchten ht" eta'

mal ben fBorfd&lag machen, feinem Stachlagoertrag meta

unter 50 % ©ioibenbe jujugimmen.

Uerband$we$en.
ScSjweijerlfiSjer Sanmetgeroerbanb. ©er 3"'"''

oorganb (©elegtertenoerfammlung) beS ®chweijerifc|en

SaumetgeroerbanbeS tagte am 6. unb 7. Dftober unter

bem 33orgfc fetneS ^?rägbenten ©r. ©agianut in Sei'

linjona. @r nahm Kenntnis oon einem eingehende#

Seridht über bie jahlretdfjen Sohnbewegungen, welche bie

©ewerffchaft btefeS 3ahr tn allen SanbeSteilen auSgelüP

hat, unb befchlog, angegdhts ber unoerföhnltchen gW'

tung ber ©ewerffchaft bte begreiften 21 r bei t gebet be?

33aSler ÇoljgewerbeS auch weiterhin mit aUeti

Kräften ju untergühen. ©er 33erbanbSleitung würbe

ber Auftrag erteilt, bte burdh baS bemnädhgige 3nfra(t'

treten beS ÜBunbeSgefetseS über bte berufliche 2tosbilbunj

notwenbig geworbenen 23orarbeiten für bte ©chaffy
eines einheitlichen ^Reglements über bie SehrIingSau®'
bilbung unb bie©inführungoon3Reigerprüf«n0®"
an bte ^>anb ju nehmen. 3«m 3u>edte ber roirtfonf
Befämpfung ber immer noch junehmenban Unfälle i®

Baugewerbe würbe ein weiterer 2luSbau ber Unfauoet'

jjütungSgeUe beS 23erbanbeS erwogen. „In bie Bethanblungen fchlog geh etn ^ladgteffcn, a«

bem nach ben BegrügungSworten beS Borg|enben i»

beS fßrägbenten ber ®eftion Segln beS Schwei}"#
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Spiele stehen nicht die Interessen dieser oder jener Gruppe,
sondern es geht um das Ganze, um die Erhal-
tung unserer Volkswirtschaft.

Es erscheint notwendig, diese Tatsachen scharf zu be-

leuchten, damit unser Volk die Umstände erkennt und
sich darnach einstellt.

In dieser kritischen Lage kommt der diesjährigen
„Schweizerwoche" eine ganz besondere Bedeutung zu.

In wenigen Tagen werden in taufenden von Schau-
fenstern die unter dem Schutz des Schweizerwoche-Pla-
kates ausgestellten Produkte Zeugnis ablegen von der
Leistungsfähigkeit der schweizerischen Produktion und nicht
weniger von der solidarischen Gesinnung der Geschäfts-
inhaber, welche der Öffentlichkeit während zwei Wochen
einheimische Erzeugnisse in guter Qualität und in reich-
haltiger Auswahl vor Augen führen.

Die Veranstaltung will allen Volkskreisen die tief-
greifende wirtschaftliche Jnterefsenverflechtung in Erinne-
rung rufen. Sie verdient die volle Beachtung der ge-
samten Bevölkerung. Sie möge dazu beitragen, in einem
Jeden das wirtschaftliche Verantwortltchkeitsgefühl zu
stärken und das Wort „Ehret und fördert ein-
heimisches Schaffen" in die Tat umzusetzen.

Schweiz erwoche-Verband.

Zum llmese« der NochlWetträge.
Das heutige, schweizerische Schuldbetreibungsgesetz

datiert aus dem Jahre 1889. Damals wurden auch die
Bestimmungen über den Nachlaßvertrag vereinheitlicht.
Sie gelten noch heute mit unwesentlichen Modifikationen,
so wie sie im Jahre 1889 aufgestellt wurden. Seither
sind kaum mehr als 40 Jahre verflossen; aber diese 40
Jahre haben die Welt wesentlich umgestaltet. Damals
sprach man in bewegten Worten über den Schuldner,
der ohne jegliches Verschulden in Not geraten sei und
dem man die Rechtswohltat des Nachlaßvertrages zu-
kommen lasten müsse. Soziales Empfinden hat diese Be-
stimmungen diktiert. Jahrelang hat man aus der gesetz-

lichen Regelung keine Nachteile gespürt. Nachlaßverträge
waren selten und gewöhnlich ging es auch mit rechten
Dingen zu. Dann kam der Krieg mit setner Umwertung
aller Dinge, mit seinem tiefgreifenden Einfluß auf das
gesamte Wirtschaftsleben, namentlich auch mit setner tief-
gehenden Wirkung auf Geschäftsmoral und Sitte. In
der Nachkriegszeit ist die Zahl der Nachlaßverträge la-
wtnenartig angestiegen. Plötzlich erkannten einige Schlau-
meier, daß man vermittelst des Nachlaßvertrages auf
eine relativ bequeme Art und Weise die Schulden ab-
schütteln kann. Man schloß Nachlaßverträge ab zu 30 "/<>

Nachlaßdioidende, 25, 20 »/« und schließlich ging man
fröhlich hinunter auf 10 und 5 "/<>. Noch vor einigen
Tagen ist unseres Wissens ein Nachlaßvertrag zustande
gekommen mit einer Nachlaßdividende von 10 «/».

In Handels- und Jndustriekreisen hat man seit lan-
gem nach einer Abhilfe gegen derartige Auswüchse des
Nachlaßvertragswesens gesucht. Man hat Postulate für eine
Gesetzesreoision aufgestellt. Diese Postulate, so wichtig sie

sein mögen, werden wohl aber noch lange auf ihre Ver-
wirklichung warten müssen. Das Eidgenössische Justiz-

M

département ist zurzeit derart mit neuen Gesetzgebung-
arbeiten (Strafgesetz, Obligationenrecht) überhäuft, daß

von dieser Stelle aus wohl kaum die Initiative ergriffen
werden wird. Wir halten auch dafür, daß auf dem Wege

der Gesetzgebung die heutigen Zustände im Nachlaßt
fahren kaum gebessert werden können. Hier kann einzig

helfen eine neue Mentalität der Gläubiger.
In Deutschland sollen die Seidenindustrtellen über-

eingekommen sein, keinem Nachlaßvertrag mehr unter

50 "/« zuzustimmen. Dieser Weg, den diese Seidenindu-

strtellen eingeschlagen haben, ist sicherlich der beste. Ma»

sollte Nachlaßverträgen, die eine Dividende von weniger

als 50 »/» vorsehen, grundsätzlich die Zustimmung ver-

weigern. Der Gläubiger rechnet immer in der Weise,

daß er sich sagt, lieber ein paar Franken als gar nichts,

Diese Mentalität hat dann dazugeführt, daß der Nach-

laßschuldner überhaupt kein Augebot mehr als zu nie-

drig fand. Der Nachlaßschuldner sagt sich ganz einfach,

meine Gläubiger haben eine Heidenangst vor meinem

Konkurs. Von dieser Heidenangst muß ich so viel wie

möglich profitieren und deshalb kommen dann Angebote

von 10 und 15 -/» Nachlaßdividende. Wenn die Gläu-

biger anfingen, grundsätzlich Nachlaßverträge unter 50 «/«

zu verwerfen, so wäre das Nachlaßoertragswesen ficher-

lich in ein paar Jahren wesentlich saniert. Die Schuld-

aer würden sich in ganz anderer Weise anstrengen, um

zur Rechtswohltat eines Nachlaßvertrages zu komme»

als heute, da das ganze Verfahren oft einer unwürdige«
Komödie gleicht. Der Vorschlag der deutschen Seide«-

industriellen hat sicherlich viel für sich. Auch die „Schwel-

zerische Handelsbörse" hat den Vorschlag aufgenomme«
und ihn ihren Lesern empfohlen. Wir möchten hier ei«-

mal den Vorschlag machen, keinem Nachlaßvertrag mehr

unter 50 °/o Dividende zuzustimmen.

OîlbanaîMîen.
Schweizerischer Baumeisterverband. Der Zentral-

vorstand (Delegiertenversammlung) des Schweizerische«

Baumetsterverbandes tagte am 6. und 7. Oktober unter

dem Vorsitz seines Präsidenten Dr. Cagianut in Bei-

linzona. Er nahm Kenntnis von einem eingehende«

Bericht über die zahlreichen Lohnbewegungen, welche die

Gewerkschaft dieses Jahr in allen Landesteilen ausgelöst

hat, und beschloß, angesichts der unversöhnlichen Hol-

tung der Gewerkschaft die bestreikten Arbeitgeber deî

Basler Holzgewerbes auch weiterhin mit alle«

Kräften zu unterstützen. Der Verbandsleitung würd-

der Auftrag erteilt, die durch das demnächstige Jukrast-

treten des Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung

notwendig gewordenen Vorarbeiten für die SchafM
eines einheitlichen Reglements über die Lehrlingsaus-
bildung und die Einführung von Meisterprüfung!«
an die Hand zu nehmen. Zum Zwecke der wirksame«

Bekämpfung der immer noch zunehmenden Unfälle u«

Baugewerbe wurde ein weiterer Ausbau der Unfallon-

hütungsstelle des Verbandes erwogen.
An die Verhandlungen schloß sich ein Nachtessen, ««

dem nach den Begrüßungsworten des Vorsitzenden u«

des Präsidenten der Sektion Tesstn des Schweizerisch!
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